
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/9/13 91/18/0066
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1991

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Ein Erfahrungssatz, später aufgenommene Beweise seien grundsätzlich und allgemein weniger verläßlich als früher

aufgenommene Beweise, besteht nicht.

Schlagworte

Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel freie Beweiswürdigung
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